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SZSV / USPC

Zwei aktive Bundesrate wohnten der
Grundungsversammlung bei, und mit
14 Stadten waren auch

18 Kantonsregierungen vertreten

Eine Zusammenfassung der Presse-
meldungen lasst erkennen, welche Be-
deutung vor 25 Jahren der Griindung
des Schweizerischen Zivilschutzver-
bandes zukam:

In einer gediegenen Kundgebung ist
am 21. November 1954 in Bern der
Schweizerische Bund fiir Zivilschutz
gegriindet worden. Er tritt die Nach-
folge der nach Kriegsende aufgelosten
Luftschutzverbinde an, will sich aber
einer umfassenderen Aufklarungsta-
tigkeit widmen, die auch die Katastro-
phenhilfe im Frieden einschliesst. In
dieser Richtung arbeiten bereits in
neun Kantonen private Vereinigungen
fur Zivilschutz, welche nun die Trager
der schweizerischen Dachorganisation
bilden. Deren Griindung erfolgte un-
ter der reprédsentativen Beteiligung
von 36 zugewandten Verbidnden und
Hilfsorganisationen ~ mit  dhnlicher
Zielsetzung sowie der Frauenvereine.
Die Bedeutung und Wichtigkeit des
Zivilschutzes kam durch die Anwe-
senheit zahlreicher Behordevertretun-
gen, namlich der Bundesrdte Etter und
Kobelt sowie von 18 Kantonsregierun-
gen und 14 Stidten zum Ausdruck.
Ferner waren die ehemaligen Bundes-
rite Minger und von Steiger anwe-
send. Die Leitung hatte der initiative
Vorsitzende des Griindungskomitees,
Major P. Leimbacher (Bern) inne, der
dem Chef der Abteilung fiir Luft-
schutz des EMD, Oberstbrigadier
Miinch, einen besonderen Gruss ent-
bot und die Anerkennung fiir sein
bahnbrechendes Wirken aussprach.
Bekanntlich wurden nach der Miinch-
schen Konzeption fiir den zivilen Be-
volkerungsschutz bisher die Gesetzge-
bung fiir die baulichen Massnahmen
sowie die Luftschutztruppen der
Armee geschaffen und werden nun
durch die Abteilung fiir Luftschutz
auch die Kader der ortlichen Organi-
sationen des Zivilschutzes ausgebildet.
Die Frage «Warum ein Schweizeri-
scher Bund fiir Zivilschutz?» wurde
zur Einleitung der Tagung durch den
Zentralsekretir des Schweizerischen
Roten Kreuzes, Dr. Haug, behandelt.
Konsequenterweise fasste die Ver-
sammlung sogleich den Griindungsbe-
schluss, worauf auch der vorliegende
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Entwurf zu den Statuten beraten und
angenommen wurde. Es folgte die
Wahl der Bundesorgane. Als Prdsi-
dent konnte alt Bundesrat Ed.von
Steiger (Bern) gewonnen werden, dem
die Versammlung einstimmig und un-
ter Beifall den Dank und das Ver-
trauen fiir seine Bereitschaft aus-
sprach, das Amt anzunehmen und sich
damit in noch vermehrtem Masse als
bereits bis anhin dieser Aufgabe zu
widmen. Es wurden ihm vier Vizepra-
sidenten und 12 weitere Mitglieder
des Zentralvorstandes beigegeben.
Ferner wurde die Kontrollstelle be-
stimmt.

Hierauf richtete Bundesrat Etter den
Dank der Landesregierung an die
Versammlung, welche der Griindung
ihr Interesse und ihre Sympathie ent-
gegenbringt und sich tiber die Leitung
durch alt Bundesrat von Steiger freut,
worin sie beste Gewahr fiir gute Zu-
sammenarbeit mit den Bundes-, Kan-
tons- und Gemeindebehdrden er-
blickt. Im Mittelpunkt der Kundge-
bung stand ein Referat des General-
stabschefs, Oberstkorpskommandant
L. de Montmollin, iiber Bedeutung
und Organisation des Zivilschutzes.
Ihm folgte Prof. Dr. Ed. von Wald-
kirch mit einer Erorterung der recht-
lichen Grundlagen des Zivilschutzes,
welche in der Forderung gipfelte, dass
nun ohne Verzug der Entwurf zu
einem Bundesgesetz liber Zivilschutz
vorgelegt werden soll; inzwischen
bleibt der bisherige Bundesbeschluss
von 1934 in Kraft, doch soll auch ge-
priift werden, ob die darauf beru-
hende Schutz- und Betreuungsverrod-
nung noch formell abgedndert werden
muss oder ob man sich mit entspre-
chenden Kreisschreiben behelfen
kann. Zuletzt sprach der zuriickgetre-
tene Direktor des Eidgendssischen
Gesundheitsamtes, Dr. Vollenweider,
tiber den Kriegssanititsdienst einer
Stadt, worauf spéter noch ndher ein-
zutreten sein wir, indem der Referent
fiir das Jahr 1955 einen ersten Kurs
fiir Sanitdtsdienst-Kantonsinstrukto-
ren in Aussicht stellte.

Die kiinftige Aufklirungstitigkeit des
Schweizerischen Bundes fiir Zivil-
schutz, um der Bevolkerung die mog-

lichen Gefahren vor Augen zu fiihren
und durch Selbsteinsicht die notigen
behordlichen Massnahmen zu fordem,
kann sich teilweise bereits auf nam-
hafte Vorkehren stiitzen. Den damit
verbundenen Aufgaben und dem wei-
teren Vorgehen ist der Inhalt einer
Resolution gewidmet, die am Schluss |
der wohlgelungenen Tagung einhellig |
gefasst wurde.

Direktor W. Diethelm (Wabern), der
von Anfang an im Griindungskomitee
mitwirkte, sprach dessen Présidenten |
Leimbacher, der in den Vorberei-
tungsjahren auch die umfangreichen
Organisations- und Sekretariatsarbei-
ten besorgte, den wohlverdienten
Dank fiir seine vorbildliche Tatigkeit
aus.

Aufklirung erstes Gebot

Die anlisslich der Griindungsver-

sammlung beschlossene Resolution

hatte folgenden Wortlaut: ]

Die Versammlung, die am 21. Novem- |

ber 1954 in Bern zusammengetreten’

ist, um die Griindung eines Schweizeri- |
schen Bundes fiir Zivilschutz zu be-
schliessen, stimmt der folgenden Reso-
lution zu:

1. In der Zeit der totalen Kriegfithrung
miissen unbedingt auch Massnah-
men zum Schutz und zur Betreuung
der Zivilbevilkerung getroffen wer-
den. Die Armee kann im Kriegsfall |
ihre Aufgabe nur erfiillen, wenn di¢ |
Zivilbevolkerung geschiitzt ist und
iiber Mittel und Organisationen zul
Selbsthilfe verfiigt. Die verantwort-
lichen Behorden werden deshalb er-
sucht, den Zivilschutz kriftig zu for-
dern.

2. Damit die Gefahren vom Volke er-
kannt und die sich aufdringenden |
praktischen Massnahmen sowie di¢
erforderlichen gesetzlichen Grund-
lagen verstanden und gutgeheissen
werden, ist eine umfassende Aufkli-
rung geboten. Der Schweizerische
Bund fiir Zivilschutz bekundet se-
nen Willen, diese Aufklirung zu for-
dern und dadurch die Behorden i
ihren Bestrebungen zu unterstiitzen.




	Zwei aktive Bundesräte wohnten der Gründungsversammlung bei, und mit 14 Städten waren auch 18 Kantonsregierungen vertreten

